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ſeyn den im §. 38 . der Häuſerordnung angefuͤhrten
Faͤlle , wbvon ſich der Bezirks⸗Commiſſaͤr bey

Zee er OR zu ay— — —

opitan ? MORETE E E w

Steuer 4 Departement,
;

a Ry 4115 . 1 Karlsruhe den 196 April 1811½⁹

TRIPE

Däüs“Directorium desKinzig⸗Kreiſes traͤgt
mit Bericht“vont 6. und eek 16. April agii,Nro . 3553 . Bor :

Durch den Nächtrag⸗ hür Bäöf⸗Sthaer⸗
Ordnung “ vom 21 . Febr . . J . EMI 5220

R iſt⸗ der Abzug der auf den Haͤuſern ruhen⸗den ſtaͤndigen Grund⸗ Abgaben verbrdnet ,
und im Sten Saz vorgeſchrieben, daß die

Natural⸗ Abgaben nach dem 4ten Abſchnitt
der Grund;Steuer⸗Ordnung berechnet wer⸗

den ſollen.
nb) Zwar iſt in diefem Abſchnitt angegeben,

wie die mittlere Naturalien⸗ Preiſe aufzu⸗ſuchen ſind , allein dieſelbe ſollen nach H. 107,
und denen in dieſem allegirten mit Ziffer

14. und 15 . bezeichneten Beylagen erſt beyder Guͤter⸗Taration feſtgeſetzt , und nach
S. 134 . vom Großherzogl. Steuer⸗Departemieent beſtätiget werden .
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€. ) Es entſteht daher die Frage :
Ob mit Bevollſtaͤndigung der Haͤuſer⸗

Steuer⸗Zettel ruͤckſichtlich der — auf den

Gebaͤuden ruhenden Natural⸗ Abgaben zu⸗

gewartet , oder wie ſich andernfalls in dieſer

Onyi benommen werden ſoll ?

Bae Fybg , giaa ;

n Da die Natural - Abgaben , welche auf Ge⸗

baͤuden haften , in dem nehmlichen Preis wie die

Natural - Abgaben , welche auf Guͤtern haften ,

Den; Gefaͤllnehmern angeſetzt werden muͤſſen; da
ferner die Fixirung der Naturalien⸗ Preiſe fuͤr
die Gefaͤllgeber und Gefaͤllnehmer —die hierin
ein ganz entgegengeſetztes Intereſſe haben ; von

ſolcher Wichtigkeit iſt , daß über die Operationen
der , Bezirks⸗Commiſſaxien die Ortsbehoͤrden und

Reviſions⸗PVerſammlungen gehoͤrt werden muͤſ⸗
ſen , Die: definitive Genehmigung aber der Di⸗
rectiven Behoͤrdevorbehalten bleibt : ſo ſind die

Anſchlaͤge in den Häuſer⸗Steuerzetteln Lit . A.

und B. ( xid . Verordnung vom 21 . Febr . d. J .

Nro . 922, ) bis dieſe erfolgt , iſt , ehen ſoßoffen
zu laſſen „ wie dieſes ruͤckſichtlich , der Grund⸗
Steuer⸗Zettel §. 68, . der Gr .St . Ord . vorge⸗

ſchrieben iſt .

Saͤmtliche Kreisdirectorien habena umag
die, untergeordnete Bezirks⸗Sonnige unge⸗
ſaͤumt zu beſcheiden .
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